
VERBAND & LOBBYING

Auch Bundesverbände aus den übrigen 

Branchen und Bereichen müssen für die 

Interessen ihrer Mitglieder auf Landes-

ebene aktiv werden. Beispielsweise wenn 

es darum geht, bei zustimmungspfl ich-

tigen Gesetzen Bundesratsmehrheiten 

anzustreben oder zu verhindern. Ebenso 

kann Lobbying in einem oder mehreren 

Bundesländern für einen Bundesverband 

wichtig sein, wenn eine Initiative im Bun-

desrat oder bei einer Fachministerkonfe-

renz angestrebt wird.

Wenngleich die grundlegenden Prinzi-

pien des Lobbyings, die beispielsweise auf 

Bundesebene und in Brüssel gelten, auch 

bei der Kommunikation mit Landesregie-

rungen und Landtagen gültig sind, gibt 

es doch beim Lobbying auf Länderebene 

einige Besonderheiten. Diese müssen Ver-

bandsmanager berücksichtigen, wenn sie 

erfolgreich sein wollen.

VIELFÄLTIGE KOALITIONEN UND 

MEHRHEITSVERHÄLTNISSE

Die Mehrheitsverhältnisse in den 

Landtagen unterscheiden sich teilweise 

deutlich von der Situation auf der Bun-

desebene. Hier gilt es regionale sowie aus 

der aktuellen politischen Stimmung re-

sultierende Besonderheiten zu beachten, 

etwa die ungewöhnliche Stärke einzel-

ner Parteien. Daraus und aus der Rolle der 

Länder als „Experimentierfeld“ ergibt sich 

eine Tendenz zu vielfältigen und teilwei-

se ungewöhnlichen Regierungskoalitio-

nen in den Ländern.Die unten stehende 

Grafi k zeigt den derzeitigen Status in den 

16 Bundesländern.

Für die Verbände ist es deshalb unab-

dingbar, stabile persönliche Kontakte 

zu Abgeordneten aller Fraktionen zu 

pfl egen. Dies mag schwierig sein, insbe-

sondere bei unkonventionell agierenden 

Parteien, ist aber für eine professionelle 

Interessenvertretung wichtig.

LÄNDERKOOPERATIONEN

Auch wenn alle Bundesländer eigen-

ständig handeln und verantwortlich 

sind, sollte professionelles Lobbying die 

bestehenden Kooperationen zwischen 

den Ländern kennen und berücksichti-

gen. Dies gilt beispielsweise für vielfälti-

ge Verfl echtungen zwischen Berlin und 

Brandenburg. Auch Sachsen, Thüringen 

und Sachsen-Anhalt streben weitgehende 

Kooperationen an, wie auch das Saarland 

und Rheinland-Pfalz. Bestehende Praxis 

ist seit Langem die Zusammenarbeit zwi-

schen den Küstenländern.

Zu berücksichtigen sind auch die jewei-

ligen Regierungssituationen. Klassisch er-

folgt hier eine Einteilung in CDU- sowie 

SPD-geführte Länder, wobei natürlich 

auch die Koalitionskonstellationen in 

den Ländern eine Rolle spielen.

Gelingt es Verbänden, die gemeinsamen 

Interessen solcher Länderkooperationen 

zu nutzen, ist die Basis für erfolgreiches 

politisches Lobbying deutlich breiter.

Nahezu alle Verbände, die in Deutschland Lobbying betreiben, kommen früher oder später in 

die Situation, die Interessen ihrer Mitglieder auf Landesebene zu vertreten. Dies gilt nicht nur für 

Landesverbände, deren natürliche Ansprechpartner Landesregierungen und Landtage sind, oder 

für Verbände, in deren Themenfeldern die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt.
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DERZEITIGE KOALITIONEN IN DEN BUNDESLÄNDERN

KOALITION LAND/LÄNDER

CDU/SPD Sachsen-Anhalt, Thüringen

CDU/FDP Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein 

CDU/FDP/Grüne Saarland

CSU/FDP Bayern

SPD/CDU Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

SPD/Grüne Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

SPD/Linke Brandenburg

SPD Hamburg

Grüne/SPD Baden-Württemberg
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BUNDESRAT

Länderlobbying, wenn es nicht nur auf 

die Beeinfl ussung von Gesetzgebungs-

verfahren in einem einzelnen Bundes-

land abzielt, muss zwangsläufi g den 

Fokus auch auf den Bundesrat richten. 

Dieser ist in die Bundesgesetzgebung in 

vielfältiger Weise eingebunden. So gehen 

Gesetzentwürfe der Bundesregierung 

vor der Einbringung in den Deutschen 

Bundestag zunächst zur Stellungnahme 

an den Bundesrat. Zustimmungsgesetze 

werden nach Verabschiedung im Deut-

schen Bundestag dem Bundesrat zur Be-

schlussfassung zugeleitet, in der Regel 

sind die Länder schon bei der Erarbei-

tung der Entwürfe durch das jeweilige 

Bundesministerium eingebunden, for-

mell und informell. Zudem können die 

Länder über den Bundesrat auch eigene 

Gesetzesentwürfe einbringen.

Die fachliche Arbeit im Bundesrat 

wird in Ausschüssen geleistet. Diese 

werden von den zuständigen Fachbeam-

ten der jeweiligen Landesministerien 

beschickt, die „Beschlussempfehlungen“ 

für das Plenum erarbeiten.

Verbände, die auf die Entscheidungen 

des Bundesrates Einfl uss nehmen wol-

len, müssen daher vielfältig mit den Lan-

desministerien kommunizieren. Auch 

wenn es durch die Fernsehberichte der 

freitäglichen Bundesratssitzungen an-

ders erscheinen mag, wissen erfahrene 

Verbandsmanager, dass nur die wenigs-

ten Beschlussvorlagen von den Minis-

terpräsidenten im Bundesratsplenum 

diskutiert werden. In der Regel ist die 

Abstimmung im Vorfeld so weit gedie-

hen, dass die Vorlagen ohne Aussprache 

angenommen werden. Nur bei politisch 

brisanten Themen gibt es Diskussionen 

im Plenum, die oft , aber nicht immer, 

zwischen den SPD-regierten Ländern 

(sogenannte A-Länder) und den CDU-re-

gierten Ländern (sogenannte B-Länder) 

streitig behandelt werden. Dabei sehen 

die Koalitionsverträge in den Ländern 

in der Regel vor, dass sich ein Bundes-

land bei Abstimmungen im Bundesrat 

enthält, wenn die Koalitionspartner un-

terschiedliche Positionen vertreten. Die 

Erfahrungen der letzten Jahre zeigen im 

Übrigen, dass die starke Blockbildung in 

sogenannte A-Länder und B-Länder im-

mer mehr von den spezifi schen Einzelin-

teressen der Länder überlagert wird. 

LANDESMINISTERKONFERENZEN

Zur Koordination der Arbeit der Bun-

desländer untereinander und zur Kom-

munikation mit dem Bund tagen die je-

weiligen Minister in der Regel zweimal 

im Jahr als Fachministerkonferenz (z. 

B. Gesundheitsministerkonferenz, Kul-

tusministerkonferenz, Verkehrsminis-

terkonferenz). Den meisten dieser Kon-

ferenzen arbeiten feste Gremien zu, die 

unterhalb der Fachministerkonferenzen 

angesiedelt sind.

Auch wenn diese Fachministerkonfe-

renzen keine formalen Beschlussgremien 

mit Gesetzgebungskompetenz sind, kön-

nen sie für das verbandliche Lobbying 

sehr nützlich sein.

Gelingt es beispielsweise, ein für einen 

Verband wichtiges Thema über ein Bun-

desland auf die Tagesordnung einer dieser 

Fachministerkonferenzen zu setzen und 

einen Beschluss herbeizuführen, ist das 

Thema wirkungsvoll auf der politischen 

Agenda platziert. Dies wiederum lässt 

sich für weitere Lobbyaktivitäten nutzen. 

Auch kann ein Verband, dem dies gelun-

gen ist, auf eine deutlich gestiegene Me-

dienresonanz für sein Anliegen hoff en.

PARTEITAGE, WAHLPROGRAMME 

UND KOALITIONSVERTRÄGE

Wie im Bund wird die Politik in den 

Ländern von den Parteien gestaltet. Lan-

desparteitage entscheiden über die grund-

legende Programmatik, Wahlparteitage 

über die Wahlprogramme. Diese sind 

wiederum die Grundlage für spätere Ko-

alitionsverhandlungen, deren Ergebnis-

se im Koalitionsvertrag festgeschrieben 

werden.

Verbände, die ein professionelles Lob-

bying betreiben, begleiten diese Prozes-

se aktiv. Sie warten also nicht, bis die 

neu etablierte Landesregierung Gesetz-

entwürfe vorlegt, sondern versuchen, 

die Interessen ihrer Mitglieder bereits 

in die Programmdiskussionen einzu-

bringen. Von besonderer Bedeutung 

sind die Koalitionsverhandlungen, ins-

besondere deren Anfangsphase, wenn 

Facharbeitsgruppen über die einzelnen 

Politikfelder beraten. Die Einbringung 

politischer Ziele von Verbänden in die-

ser Phase erleichtert das Lobbying in der 

folgenden Legislaturperiode erheblich. 

Dies gilt auch im negativen Sinne, in-

dem die Aufnahme bestimmter Punk-

te in den Koalitionsvertrag verhindert 

wird.

Möglich ist eine solche Einfluss-

nahme natürlich nur über eine gute 

fachliche Beratung der Mitglieder der 

Arbeitsgruppen, die die Koalitionsver-

handlungen führen. Dies setzt enge 

persönliche Beziehungen zu den Parla-

mentariern voraus, die über eine länge-

re Zeit entwickelt und gepflegt wurden. 

Wie in allen Bereichen der politischen 

Kommunikation gilt: Lobbying ist ein 

Langstreckenlauf, kein Sprint.

Eine ausgezeichnete Möglichkeit, 

Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, 

bieten die Landesparteitage. Dort kann 

man, fast hierarchiefrei, mit Abgeord-

neten und Regierungsmitgliedern ins 

Gespräch kommen, in den Foyers, wäh-

rend der Pausen und bei den geselligen 

Abendveranstaltungen. Der Zugang zu 

Parteitagen als Gast steht jedem Ver-

bandsmanager offen, erfordert aber eine 

vorherige Akkreditierung.

UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE 

BUNDESLÄNDER BEIM LOBBYING IN 

BRÜSSEL

Ein völlig anderer, häufig übersehe-

ner Aspekt des Länderlobbyings ist die 

mögliche Unterstützung verbandlicher 

Lobbytätigkeiten durch interessierte 
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Bundesländer in Brüssel. Dabei geht es 

weniger um aktives Lobbying durch die 

Bundesländer, obwohl die Vertretung 

der Bundesrepublik bei Themen, die al-

lein Gesetzgebungsbereiche der Länder 

betreffen, von diesen wahrgenommen 

werden. Sehr hilfreich und nützlich 

kann es in jedem Fall sein, die Landes-

vertretungen, die alle Bundesländer in 

Brüssel unterhalten, in die politische 

Kommunikation auf europäischer Ebe-

ne einzubinden. Dies kann sich auf die 

Beobachtung politischer Prozesse, Beur-

teilungen und Einschätzungen ebenso 

beziehen wie auf aktives Kontaktma-

nagement. Auch bieten die Landesver-

tretungen häufig eine gute Plattform 

für Veranstaltungen, die Verbände in 

Brüssel durchführen wollen.

GERINGERE SPEZIALISIERUNG

Wegen der geringeren Zahl von Ab-

geordneten in den Landtagen und der 

größeren Anzahl von Fraktionen sind 

diese in der Regel deutlich kleiner als 

im Deutschen Bundestag. Dies führt zu 

einer geringeren Spezialisierung der 

Abgeordneten. So hat ein Parlamen-

tarier nicht selten eine Vielzahl von 

Fachgebieten zu betreuen, was es ihm 

nicht ermöglicht, in alle Themenfelder 

vertieft einzudringen. Auch haben bei 

kleineren Fraktionen häufig selbst die 

Fraktionsvorsitzenden und parlamenta-

rischen Geschäftsführer noch die Ver-

antwortung für einzelne Politikfelder.

Für den Aufbau und die Pflege von 

Netzwerken für Verbände ergibt sich 

hieraus die Notwendigkeit, sich breiter 

aufzustellen und möglicherweise über 

verschiedene Fachgremien unterschied-

liche Kontakte zu den gleichen Abge-

ordneten zu unterhalten. 

VERHÄLTNIS VON EXEKUTIVE UND 

LEGISLATIVE

Verglichen mit dem Deutschen Bun-

destag und den dortigen Arbeitsbedin-

gungen der Abgeordneten sind sowohl 

die Abgeordnetenbüros als auch die 

Fraktionen personell erheblich schwä-

cher ausgestattet. Die Bedingungen 

in den einzelnen Bundesländern sind 

dabei je nach Größe noch einmal sehr 

unterschiedlich. Sind die Landtage in 

großen Bundesländern wie Nordrhein-

Westfalen, Baden-Württemberg und 

Bayern noch ähnlich strukturiert wie 

der Deutsche Bundestag, gilt dies für 

die Bürgerschaften in Hamburg und 

Bremen, das Abgeordnetenhaus in Ber-

lin und den Landtag im Saarland nur 

sehr eingeschränkt. Diese Landtage 

werden häufig als „Feierabendparla-

mente“ bezeichnet, weil die Abgeord-

neten in der Regel außerparlamen-

tarisch berufstätig sind. In der Praxis 

bedeutet dies in allen Landtagen, dass 

die Abgeordnetenbüros häufig nicht 

durchgängig besetzt sind und der ein-

zelne Parlamentarier in der Regel nur 

sehr wenige oder gar keine wissen-

schaftlichen Mitarbeiter hat. Dies kann 

zum Teil durch die Fraktionsgeschäfts-

stellen ausgeglichen werden, aber auch 

hier ist die Personaldecke dünn. Aus 

diesem Grund sind Abgeordnete der 

Regierungsfraktionen stark auf die Zu-

arbeit der Beamten in den jeweiligen 

Ministerien angewiesen. Die Opposi-

tionsfraktionen haben diese Möglich-

keit naturgemäß kaum.

Verbände sollten deshalb unbedingt 

gute Kontakte zur Ministerialbürokra-

tie aufbauen und pflegen. Bei Abgeord-

neten können sie wegen der fehlenden 

Stäbe durch fachliche und sachliche 

Zuarbeit punkten. Sauber erstellte, 
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BESONDERHEITEN DER LANDESPOLITIK UND CHANCEN 

FÜR VERBANDSLOBBYING

BESONDERHEITEN CHANCEN/EMPFEHLUNGEN

kleine Stäbe und Apparate in Abgeord-

netenbüros und Fraktionen

Zuarbeit von Verbänden geschätzt; 

Kontakt zum Ausschusssekretariat 

empfehlenswert

Büros nur zeitweise besetzt; telefoni-

sche Erreichbarkeit eingeschränkt

Abgeordnete teilweise auch direkt im 

Büro des Arbeitgebers erreichbar

größere Bedeutung der Exekutive gute Verbindungen zu Ministerialbe-

amten zahlen sich aus

geringes Medieninteresse Schaff en von Medienplattformen sehr 

geschätzt

Landtagsmandate oft nur  Zwischen-

station für weitere Karriere

Langfristige Einfl ussmöglichkeiten 

über „Karrierehilfe“

Unterschiedliche Koalition/häufi ge 

Wechsel Regierung/Opposition

Gute Kontakte zu allen Parteien/Frakti-

onen erhöhen Einfl usschancen

Hohe Bedeutung des Regionalpropor-

zes

Erweiterter Spielraum für Lobbying/

Nutzen sachfremder Argumente

Eingeschränkter und verzögerter Infor-

mationsfl uss 

Profi lierungschance als Dialogpartner/

Informationslieferant

Bundespolitik macht Vorgaben Möglichkeit, „über Bande“ zu spielen

politische Verantwortlichkeiten  ver-

schränkt (Bund/Kommunen)

Nutzen von Kontakten in Bund/

Kommunen für Länderlobbying und 

umgekehrt
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fundierte Arbeitspapiere werden von 

diesen geschätzt und ermöglichen den 

Aufbau positiver persönlicher Arbeits-

beziehungen.

INFORMELLE VERSCHRÄNKUNG DER 

POLITISCHEN EBENEN

Landesregierungen und Landesparla-

mente sind relativ durchlässige politi-

sche Institutionen. So ist ein Landtags-

mandat für viele ambitionierte jüngere 

Abgeordnete häufig eine Durchgangs-

station auf dem Weg zu einem Sitz im 

Bundestag. Auf der anderen Seite wer-

den nicht selten Bundestagsabgeordne-

te nach erfolgreichen Landtagswahlen 

ihrer Partei zu Landesministern beru-

fen. Seltener, aber nicht unüblich, ist 

der Wechsel von Landesministern von 

einem Bundesland in ein anderes oder 

auf die Bundesebene.

Sehr eng sind in der Regel auch die 

Verbindungen von Landtagsabgeord-

neten zu den Landkreisen und Kommu-

nen. Hier sind Doppelmandate nicht 

selten. So gehören viele Landtagsabge-

ordnete auch den Kreistagen oder dem 

Rat ihrer Stadt an, manche üben auch 

das Amt des Landrates oder des Bürger-

meisters aus.

Verbände sollten deshalb ihre Netz-

werke in die Politik breit anlegen und 

langfristig pflegen. So kann sich das 

gute persönliche Verhältnis zu einem 

Bundestagsabgeordneten beim Lobby-

ing auf Landesebene auszahlen, wenn 

dieser Abgeordnete als Minister in 

ein Landeskabinett berufen wird. An-

dersherum können Verbände davon 

profitieren, wenn sie einen Landtags-

abgeordneten mit seriöser Zuarbeit un-

terstützt haben und dieser später ein 

Bundestagsmandat bekommt.

Darüber hinaus können Verbände 

bei Kenntnis dieser Zusammenhänge 

im Lobbying oft „über Bande“ spie-

len. Ist beispielsweise der Vorsitzende 

einer Landespartei Bundesminister, 

wie derzeit bei der CDU (BM Röttgen) 

und der FDP (BM Bahr) in Nordrhein-

Westfalen, können Landesinteressen 

in den jeweiligen Fachgebieten des 

Ministers (Umwelt/Gesundheit) Berli-

ner Entscheidungen mit beeinflussen; 

während andererseits die Kompetenz 

und das fachliche Interesse der Minis-

ter bei entsprechenden Fachfragen im 

jeweiligen Bundesland genutzt werden 

können.

Bei den Abgeordneten, die auch 

Kreistags- oder Stadtratsmandate ha-

ben, eröffnen sich vielfältige Zugän-

ge. Auch können diese leichter für ein 

Verbandsanliegen gewonnen werden, 

wenn dieses eine kreis- oder kommu-

nalpolitische Dimension hat.

FAZIT

Viele bekannte Grundregeln des Lob-

byings gelten auch auf der Landesebene, 

so etwa die Bedeutung persönlicher Kon-

takte zu Politikern, der frühzeitigen In-

tervention und der Eigeninitiative etc. Es 

gibt jedoch eine Reihe spezifi scher Bedin-

gungen, die Verbände für die erfolgreiche 

Vertretung der Interessen ihrer Mitglie-

der beachten müssen. Spielt das Lobby-

ing auf Landesebene dauerhaft  eine Rolle, 

lohnt es sich für Verbände, eigene Netz-

werke aufzubauen und zu pfl egen sowie 

ein spezielles Monitoring zu betreiben. 

Ist Landeslobbying dagegen nur punktu-

ell wichtig, kann es effi  zienter sein, eine 

Public-Aff airs-Agentur zu beauft ragen, 

die die landesspezifi schen Prozesse kennt 

und über die einschlägigen Netzwerke 

verfügt.  

 

 →  www.verbaende.com/fachartikel 

(mit Kennzeichnung: 

 geschützter Bereich für Abonnenten 

und DGVM-Mitglieder)

9|2011  43

AUTOR

DR. HUBERT KOCH M. A. berät und unterstützt mit der Dr. Koch 

Consulting e.K. Verbände beim Lobbying in Brüssel und Berlin. Über 

die Dr. Koch Hauptstadtbüros GmbH und Co. KG führt er Verbands-

repräsentanzen in Berlin und Brüssel und organisiert ein professio-

nelles Monitoring. Dr. Koch ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft 

für Verbandsmanagement e.V. (DGVM).


